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Wien, am 

Sachbearbeiter(in)/Klappe Unsere Geschäftszahl Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

B U N D E S M I N I S T E R I U M  F Ü R  L A N D -  U N D  
F O R S T W I R T S C H A F T ,  U M W E L T  U N D  
W A S S E R W I R T S C H A F T  
L e b e n s m i n i s t e r i u m  

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft dankt für 
die Einladung zur Stellungnahme im Begutachtungsverfahren der im Betreff angeführten 
Novellenentwürfe und beehrt sich zu diesen Entwürfen folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Zu Artikel 2 (§§ 40c und d) – Novellierung des LAG: 
 
Nach dem Regelungskonzept des § 40d Abs. 6 sind die Entgeltregelungen des Abs. 1 und 2 
des § 40d nicht anzuwenden auf die Überlassung von Dienstnehmern an Beschäftiger, welche 
die gleiche Erwerbstätigkeit wie der Überlasser ausüben, wenn der Charakter des Betriebes 
des Überlassers gewahrt bleibt und die Überlassung 14 Tage pro Kalenderjahr nicht 
überschreitet, wobei auch die Zeiten nacheinander folgender Überlassungen verschiedener 
Dienstnehmer zusammenzuzählen sind. 
 
Hinsichtlich des Tatbestandes „gleiche Erwerbstätigkeit“ und der sich daran anknüpfenden 
Rechtsfolgen hegt das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft insofern Bedenken, als es sich um die Anwendung eines aus der 
Gewerbeordnung (§ 135 Abs. 1 Z 2 = § 3 Abs. 1 Z 1 AÜG) entlehnten Begriffs in einer 
arbeitsrechtlichen Norm (nämlich des LAG) handelt, der Anlass zu falschen 
Schlussfolgerungen gibt: Im Umkehrschluss würde dies nämlich bedeuten, dass die Land- und 
Forstwirtschaft aus der Sicht des Gesetzgebers keine „gleiche Erwerbstätigkeit“ ist. Dies führt 
in der Praxis für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft zu der Situation, dass 
 

1. die grundsätzlichen Beschränkungen der Gewerbeordnung aufrecht bleiben, 
 

2. die Land- und Forstwirtschaft keine gleiche Erwerbstätigkeit darstellt und 
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3. zusätzlich – im Gegensatz zur gewerblichen Wirtschaft – nur eine 14tägige Ausnahme 

vom Beschäftigerlohnprinzip besteht. 
 
Mit diesen Regelungen wäre die Land- und Forstwirtschaft schlechter gestellt als andere 
Branchen, für die eine Überlassung bis zu einer Dauer von sechs Monaten zulässig ist. 
Lediglich ermöglicht würde die kurzfristige Überlassung von einem Land- und Forstwirt zum 
anderen. 
 
Die Argumentation in den Erläuterungen zu § 40d für die Rechtfertigung der Einschränkung, 
wonach es „auf Grund der Kollektivvertragsstruktur in der Land- und Forstwirtschaft eher als 
im Bereich des AÜG dazu kommen kann, dass im Beschäftigerbetrieb ein anderer 
Kollektivvertrag als im Überlasserbetrieb gilt“ vermag angesichts der Tatsache, dass auch im 
gewerblichen Bereich eine unterschiedliche Kollektivvertragsstruktur vorherrscht, wenig zu 
überzeugen. 
 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hält es 
daher für erforderlich in § 40d Abs. 6 die Wendung „gleiche Erwerbstätigkeit“ sowie die 
Zusammenrechnung der Zeiten nacheinander folgender Überlassungen verschiedener 
Dienstnehmer zu streichen. Desgleichen wäre in den Erläuterungen zu § 40 d Abs. 6 
klarzustellen, dass die gesamte Land- und Forstwirtschaft als „gleiche Erwerbstätigkeit“ im 
Sinne des § 40 d Abs. 6 LAG zu verstehen ist. (Alternativ dazu wäre die Übernahme der 
Ausnahmebestimmung des § 1 Abs. 3 Z 1 AÜG anstelle des § 40 Abs. 6 LAG denkbar.) 
 
In gleicher Weise müssten daher auch die Bestimmungen des § 40c über die Bürgschaft 
adaptiert werden. 
 
Diese Stellungnahme ergeht per elektronischer Post an folgende e-mail Adresse: 
vi1@bmask.gv.at Eine Abschrift dieser Stellungnahme ergeht an das Präsidium des 
Nationalrates unter folgender e-mail Adresse: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at  
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